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An einem Beispiel aus meiner

Beratungstätigkeit möchte

ich erläutern, wie die
finanzielle Situation für eine
leicht behinderte Rentnerin
mit der AHV, Ergänzungsleistung

(EL) und Altersbeihilfe

(ABH) aussehen kann.

Z. B. Frau Balmer
Margreth Balmer** ist 76

Jahre alt und wohnt in einem
kleinen Dorf im Zürcher
Oberland. Nach der Scheidung

war sie kurze Zeit
erwerbstätig und hat dann über
ihre Pensionierung hinaus
den Vater bis zu seinem Tode

aufopfernd gepflegt. Kinder
hat Frau Balmer keine. Ihr
Vermögen beträgt knapp
Fr. 5 000.-. Vor vierJahren ist
Frau Balmer gestürzt und hat
sich eine Schenkelhalsfraktur

zugezogen. Seither ist sie auf
Krücken angewiesen und
leidet dauernd unter Schmerzen.

Sie fürchtet sich vor
den Nebenwirkungen der
Schmerzmittel und nimmt oft
homöopathische Heilmittel,
die ihr der Arzt aber nicht
verschreibt. Diese Mittel bezahlt
sie selber. Die Wäsche muss
sich Margreth Balmer infolge
ihrer Behinderung auswärts
besorgen lassen. Dringend

Es langet
nüme»

•Margrit Benz,
Wetzikon

Alte Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und nun den
Ruhestand dank der AHVgemessen möchten, können sich plötzlich die
neue Brille, den Ersatzfür den alten Teppich, einen Fernseher oder die
dringend notwendige Matratze nicht leisten. Viele Seniorinnen und
Senioren, die zum Beratungsdienst von Pro Senectute kommen, haben
kaum finanzielle Reserven und leben von der AHV, von Ergänzungsleistung,

Altersbeihilfe und Gemeindezuschüssen.

Mit «Es langet nüme» ist das Geld ge¬

meint. Ja, wofür «langet's nüme»?

Ich rede von Frauen und
Männern, die zum Beratungsdienst von Pro Senectute

kommen, weil ihnen ganz alltägliche
Anschaffungen oder eine unbeschwerte
Lebensgestaltung aufgrund fehlender finanzieller Mittel

nicht mehr möglich sind.

Der Beratungsdienst von Pro Senectute Kanton

Zürich hat das Ziel, die Selbständigkeit
älterer Menschen zu erhalten und zu fördern.
1996 wurden im ganzen Kanton gegen 2 300
Einzelpersonen und Ehepaare betreut. Die
Beratungsstatistik zeigt, dass gerade finanzielle
Problemstellungen unerwartet stark zugenommen

haben.

notwendig ist überdies eine aufwendige
Zahnbehandlung. Demnächst wird entschieden, ob
die Kosten von Fr. 3 500.- durch die
Ergänzungsleistungen zur AHV gedeckt werden.

Das Lesen bereitet Margreth Balmer Mühe.
Die Brillengläser müssen angepasst werden.
Sie sollte sich beim Augenarzt anmelden und
sich eine neue Brille verschreiben lassen. Ihre
jetzige Brille trägt sie schon 15 Jahre. Margreth
Balmer wagt den Schritt zum Augenarzt nicht,
da die Anschaffung einer Brille mit hohen
Kosten verbunden ist. Die Krankenkassen leisten
höchstens einen Anteil von Fr. 200.- an eine

neue Brille.
Für ihre Einkäufe im Dorf oder die Arztbesuche

benötigt Frau Balmer ein Taxi oder eine

Mitfahrgelegenheit, was ihre Mobilität sehr
einschränkt und ihr Budget zusätzlich stark belastet.

Im Beratungsdienst von Pro
Senectute ist Armut ein Thema

Margreth Balmer lebt schuldenfrei, weil sie
ihre bescheidenen Mittel sorgfältig einteilt.
Viele Wünsche kann sie sich aber nicht erfüllen

- sie verzichtet. Grössere Anschaffungen
sind überhaupt nicht möglich. Wenn auch
monatliche Unterstützungsbeiträge von 150,
200 oder 300 Franken im Einzelfall nach wenig
tönen, für die Empfängerinnen und Empfänger
sind es überlebenswichtige Zuschüsse. «Es langet

nüme» - in unserem Beratungsdienst ist die
Armut bei älteren Menschen schon lange ein
Thema.
'"Namen und Daten wurden geändert.

*Margrit Benz, dipl. Sozialarbeiterin, ist ehemalige
Mitarbeiterin der Pro Senectute-Regionalstelle
Oberland, Wetzikon.

Margreth Balmer wünscht sich vermehrt
Gesellschaft. Sie würde gerne Bekannte besuchen
oder einladen, mit anderen Frauen im Dorf-
Café zusammensitzen und plaudern, vielleicht
einmal auswärts essen oder eine Carfahrt
unternehmen. Aber Margreth Balmer muss

sparen, sie verzichtet daher auf viele
Annehmlichkeiten.

Es fehlen jeden Monat
150 Franken

Das monatliche Budget von Margreth
Balmer setzt sich wie folgt zusammen:
Einkommen:
AHV
Ergänzungsleistung
Altersbeihilfe

Total

Ausgaben:
Grundbedarf
(Nahrung/Getränke, Körperpflege/Coiffeur,

Kleider/Schuhe, Verkehrsmittel, Zeitungen, Steuern,

Krankenkasse/Versicherungen, Taschengeld/

Vergnügen, Telefon, TV, Elektrisch)
Hauszins Fr. 496.-

Fr. 1 599.-
Fr. 198.-
Fr. 202.-

Fr. 1 999.-

Fr. 1422.

Ergänzungsleistung,

Altersbeihilfe und

Gemeinde-
zuschuss sind

anzufordern bei

der Wohnsitzgemeinde

(Gemeindeverwaltung)

Die AHV wird von
der AHV-Aus-

gleichskasse
ausbezahlt und

richtet sich
individuell nach
dem letzten

Arbeitgeber

Mehrauslagen:
Pédicure Fr. 30.-
Homöopathische Heilmittel Fr. 60.-
Wäschebesorgung auswärts Fr. 80.-
Taxifahrten Fr. 60.-

Total Fr. 2 148.-

Monatlicher Fehlbetrag Fr. 149.-
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